
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Härtere Zeiten drohen Unternehmern, die ihre regelmäßigen Steueranmel-
dungen, etwa bei der Umsatz- oder Lohnsteuer, nicht rechtzeitig abgeben. 
Nach einer neuen Verwaltungsrichtlinie für die Finanzämter sollen künf-
tig solche verspäteten Erklärungen sogleich an die Strafsachenstelle zu-
geleitet werden. 

Damit droht für viele Steuerpfl ichtige eine erhebliche Eskalation des Steuerverfahrens. 
Zwar stellte auch bisher eine verzögerte Abgabe einer Steuererklärung nach allgemeiner 
Meinung eine „Steuerhinterziehung auf Zeit“ dar. Dies gilt unverändert aber nur, wenn 
der Steuerpfl ichtige vorsätzlich die Zahlung durch Abgabe der Steuererklärung nach 
Ablauf der Frist verzögert. In vielen Fällen beruht aber die Verspätung auf anderen Grün-
den, wie Krankheit, fehlenden Unterlagen oder schlichtweg Vergesslichkeit. In diesem 
Sinne verzichtete eine frühere Version der genannten Anweisung ausdrücklich auf die 
automatische Einschaltung der Straf- und Bußgeldstelle, sofern Steueranmeldungen im 
Finanzamt nicht rechtzeitig eingingen. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) konkretisiert mit zwei Urteilen vom 16.11.2011, 
unter welchen Voraussetzungen die Entfernungspauschale für einen län-
geren als den kürzesten Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in An-
spruch genommen werden kann. Grundsätzlich kann die Entfernungspau-
schale nur für die kürzeste Entfernung beansprucht werden. Etwas anderes 
gilt aber, wenn eine andere Verbindung „offensichtlich verkehrsgünstiger“ 
ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig benutzt wird. 
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In seinen Entscheidungen stellt der BFH nunmehr fest, dass eine Mindestzeitersparnis 
von 20 Minuten nicht stets erforderlich ist. Vielmehr sind alle Umstände des Einzelfalls, 
wie z. B. die Streckenführung, die Schaltung von Ampeln o. Ä. in die Beurteilung ein-
zubeziehen. Eine Straßenverbindung kann auch dann „offensichtlich verkehrsgünstiger“ 
sein, wenn bei ihrer Benutzung nur eine geringe Zeitersparnis zu erwarten ist. 

Anmerkung: Der BFH stellt zudem klar, dass nur die tatsächlich benutzte Straßenver-
bindung in Betracht kommt. Eine bloß mögliche, aber vom Steuerpfl ichtigen nicht be-
nutzte Straßenverbindung kann der Berechnung der Entfernungspauschale nicht zu-
grunde gelegt werden.

Nach dem Beschluss des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 22.12.2011 ist es 
ernstlich zweifelhaft, ob 2008 zugefl ossene Erstattungszinsen zur Einkom-
mensteuer der Jahre 2001 bis 2003 als Einnahmen aus Kapitalvermögen der 
Steuer unterliegen. Die Zweifel bestehen insbesondere wegen der rückwir-
kenden Anwendung der Vorschrift.

Die Frage ist in Rechtsprechung und Schrifttum heftig umstritten. Gegen die durch das 
Jahressteuergesetz 2010 eingefügte Neuregelung, die in allen noch nicht bestandskräf-
tigen Fällen anzuwenden ist, werden sowohl einfachrechtliche als auch verfassungs-
rechtliche Bedenken, z. B. Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot, erhoben. Demge-
genüber wird die Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung und die Rechtmäßigkeit von 
deren Erstreckung auf noch „offene Altfälle“ von Teilen der Rechtsprechung und des 
Schrifttums bejaht.

Anmerkung: Der BFH hat über diese Fragen noch nicht entschieden. Die Entscheidung 
vom 15.6.2010 trifft hierzu keine Aussage und die zu der hier aufgeworfenen Frage beim 
BFH anhängigen Verfahren sind noch offen.

Das Finanzgericht Münster (FG) hat in seinem Urteil vom 18.1.2012 ent-
schieden, dass gemäß der durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 ge-
schaffenen Neuregelungen erneut erhöhte Anforderungen an den Nachweis 
von Krankheitskosten gelten. 

In dem vom FG entschiedenen Streitfall ging es um Kosten für die Behandlung einer 
Lese- und Rechtschreibschwäche (Legasthenie). Der Bundesfi nanzhof hatte seine lang-
jährige Rechtsprechung zum Nachweis von Aufwendungen für Maßnahmen, die ihrer 
Art nach nicht eindeutig nur der Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen können 
und deren medizinische Indikation daher nur schwer zu beurteilen ist, aufgegeben. Er 
stellte klar, dass ein formalisierter Nachweis der medizinischen Notwendigkeit durch ein 
vorheriges amtsärztliches Attest nicht erforderlich sei. 

Dieser Rechtsprechungsänderung ist der Gesetzgeber im Steuervereinfachungsgesetz 
2011 entgegengetreten. Nunmehr verlangt er formalisierte Nachweise, und zwar in 
allen noch offenen Fällen. 

Nach Auffassung des FG gelte die durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 einge-
fügte Änderung im Einkommensteuergesetz und die hierzu ergangene Verwaltungsre-
gelung. Darin sei nunmehr unter anderem ausdrücklich festgelegt, dass im Fall einer 
medizinisch angezeigten auswärtigen Unterbringung eines an Legasthenie leidenden 
Kindes der Nachweis der Zwangsläufi gkeit der Aufwendungen durch ein amtsärztliches 
Attest oder eine ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes  der Krankenver-
sicherung zu erfolgen habe. 

Die gesetzliche Neuregelung ist auch im Streitfall zu beachten, denn sie gilt in allen 
Fällen, in denen die Steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. Ein Verstoß ge-
gen das Rechtsstaatsprinzip ergibt sich auch aus der vorgesehenen Rückwirkung der 
gesetzlichen Neuregelung nicht. Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung lediglich die 
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Rechtslage rückwirkend festgeschrieben, die bis zur Änderung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung der einhelligen Rechtsanwendungspraxis entsprochen hat. Die Revision 
zum Bundesfi nanzhof wurde jedoch zugelassen.

Im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes hat das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz (FG) zu der Frage Stellung genommen, ob Krankheitskosten bei 
der Einkommensteuer-Veranlagung steuermindernd berücksichtigt werden 
können, wenn die betreffenden Aufwendungen bei der zuständigen Kran-
kenversicherung wegen eines Anspruchs auf Beitragsrückerstattung nicht 
geltend gemacht werden. 

Im Streitfall wurden in der Einkommensteuer–Erklärung Krankheitskosten in Höhe von 
ca. 5.000 € bei den außergewöhnlichen Belastungen geltend gemacht. Die Frage nach 
zu erwartenden Versicherungsleistungen wurde mit „0“ beantwortet.

Das FG führte u. a. aus, Aufwendungen könnten nur dann außergewöhnliche Belastun-
gen darstellen, wenn und soweit der Steuerpfl ichtige hierdurch tatsächlich endgültig 
wirtschaftlich belastet sei. Eine solche endgültige Belastung tritt jedoch dann nicht ein, 
wenn dem Steuerpfl ichtigen in diesem Zusammenhang Erstattungszahlungen zufl ießen 
würden. Flössen dem Steuerpfl ichtigen zwar keine Erstattungsleistungen zu, hätte er 
aber einen Anspruch hierauf gehabt und verzichte er auf eine Erstattung, um – wie 
im entschiedenen Fall – eine Beitragsrückerstattung zu erhalten, nehme dies den Auf-
wendungen grundsätzlich den Charakter der - für eine außergewöhnliche Belastung 
notwendigen - Zwangsläufi gkeit. Könnten sich Steuerpfl ichtige durch Rückgriff auf ihre 
Versicherung ganz oder teilweise schadlos halten, ist eine Abwälzung der Kosten auf die 
Allgemeinheit nicht gerechtfertigt.

Das Phänomen der Scheinselbstständigkeit spielt im Rahmen der Prüfun-
gen und Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung 
weiterhin eine nennenswerte Rolle. Scheinselbstständigkeit beschreibt „die 
Tätigkeit einer Person, die zwar formal selbstständig ist, tatsächlich aber 
vom vermeintlichen Auftraggeber wie ein Arbeitnehmer beschäftigt wird“. 
Sie unterfällt als Deliktform dem Strafgesetzbuch (Vorenthalten und Ver-
untreuen von Arbeitsentgelt). 

Scheinselbstständigkeit ist vornehmlich in den Branchen Baugewerbe (einschließlich 
Baunebengewerbe), Spedition, Transport und Logistik sowie Garten- und Landschafts-
bau anzutreffen. Darüber hinaus kommt Scheinselbstständigkeit tendenziell auch in 
verschiedenen Bereichen des Handwerks sowie in der Branche Sicherheitsdienstleis-
tungen vor. Auch in anderen, nicht explizit genannten Branchen könnten sich – je nach 
Fallgestaltung – im Rahmen von Prüfungen und Ermittlungen Anhaltspunkte für eine 
Scheinselbstständigkeit ergeben.

Sofern bei den Beteiligten Zweifel bestehen, ob eine selbstständige Tätigkeit oder 
eine abhängige Beschäftigung vorliegt, können sowohl der Auftraggeber als auch der 
Auftragnehmer den Antrag auf Klärung des sozialversicherungsrechtlichen Status 
stellen. Die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund bestimmt dann den 
Status des Erwerbstätigen nach einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls. 

Die zuständigen Krankenkassen haben seit 2005 zwingend eine Statusfeststellung her-
beizuführen, wenn sich aus der Anmeldung eines Beschäftigten ergibt, dass dieser An-
gehöriger des Arbeitgebers oder geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH ist.

Hohe Freibeträge bei Angehörigen sind häufi g der Grund, eine Durchgangs-
person zwischen Schenker und Beschenktem einzusetzen (sog. Kettenschen-
kung). Dabei gilt als Schenkung jede freigebige Zuwendung unter Lebenden, 
soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird. 
 

5. Krankheitskosten bei Wahrung 
eines Beitragsrückerstattungs-

anspruchs nicht abzugsfähig

6. Scheinselbstständigkeit spielt 
bei Betriebsprüfungen eine 

nennenswerte Rolle

7. Schenkungsteuer bei Grundstücks-
schenkung an ein Kind bei anschlie-

ßender Weiterschenkung 



Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.)
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Sozialversicherungsbeiträge 26.04.2012

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 %, 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2011: Dezember 2011 = 111,9; November = 111,1; Oktober = 111,1; September = 111,1; 
August = 111,0; Juli = 111,0; Juni = 110,6; Mai = 110,5; April = 110,5; März = 110,3
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderun-
gen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Wird dem Bedachten der Schenkungsgegenstand nicht unmittelbar von dessen ur-
sprünglichem Inhaber zugewendet, sondern noch ein Dritter zwischengeschaltet, 
kommt es für die Bestimmung der Person des Zuwendenden darauf an, ob der Dritte 
über eine eigene Entscheidungsmöglichkeit hinsichtlich der Verwendung des Schen-
kungsgegenstands verfügte. 

Maßgeblich für die Beurteilung sind insoweit die Ausgestaltung der Verträge unter Ein-
beziehung ihrer inhaltlichen Abstimmung untereinander sowie die mit der Vertragsge-
staltung erkennbar angestrebten Ziele der Parteien. Die Verpfl ichtung zur Weitergabe 
kann sich damit aus einer ausdrücklichen Vereinbarung im Schenkungsvertrag oder aus 
den Umständen ergeben. 

• Erhält jemand als Durchgangs- oder Mittelsperson eine Zuwendung, die er entspre-
chend einer bestehenden Verpfl ichtung in vollem Umfang an einen Dritten weiter-
gibt, liegt schenkungsteuerrechtlich eine Zuwendung an den Dritten vor. 

 
• Wendet der Bedachte den ihm zugewendeten Gegenstand ohne Veranlassung des 

Zuwendenden und ohne rechtliche Verpfl ichtung freigebig einem Dritten zu, schei-
det die Annahme einer Schenkung des Zuwendenden an den Dritten aus. 

Anmerkung: Grundsätzlich sollte vor jeder Schenkung in größerem Umfang von uns 
steuerlicher Rat eingeholt werden, um den vorhandenen steuerlichen Feinheiten Rech-
nung zu tragen und somit hoher Schenkungsteuer vorzubeugen. 

Für innergemeinschaftliche Lieferungen ist sowohl in Beförderungs- als 
auch in Versendungsfällen der gesetzlich vorgeschriebene Belegnachweis 
mit einer sogenannten „Gelangensbestätigung“ zu führen, die der Abneh-
mer dem leistenden Unternehmer erteilen muss.

Das Bundesfi nanzministerium (BMF) räumt in einem Schreiben vom 
9.12.2012 eine Übergangsregelung ein. Demnach wird es nicht beanstandet, wenn für 
bis zum 31.3.2012 ausgeführte Ausfuhrlieferungen und bis zu diesem Datum ausge-
führte innergemeinschaftliche Lieferungen der beleg- und buchmäßige Nachweis der 
Voraussetzungen der Steuerbefreiung noch auf Grundlage der bis zum 31.12.2011 gel-
tenden Rechtslage geführt wird. 

Mit Schreiben vom 6.2.2012 verlängert das BMF diese Frist bis zum 30.6.2012.

Bitte beachten Sie! Die Übergangsfrist bis zum 30.6.2012 gilt nur für die Nachweise bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen. Für die Nachweispfl ichten bei Ausfuhrlieferungen 
endet die Übergangsfrist unverändert am 31.3.2012!
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